
Fall 21 - 24 

    

Sicherungsübereignung: 

1. §§ 929 S. 1, 930 (Übereignung) 
2. Sicherungsabrede (schuldrechtl. „fiduzi-
arische“ Bindung des Sicherungsnehmers) 
 

Gelddarlehensvertrag, § 488  

W            B 

      
                                              

    Waren raus 

   Waren rein         

          
 

 

Bestimmtheitsgrundsatz:  

Die übereigneten Sachen müssen im Augenblick des 
Eigentumsübergangs für einen eingeweihten Kenner der Parteiabrede (= 
Übereignungsvertrag) anhand äußerer Kriterien und ohne Rückgriff auf 
außerhalb der Einigung liegende Umstände eindeutig individualisierbar 
sein. 

Geschäfts- 
einrichtung 
--------------- 
Warenlager 


